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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

34 Monopole

Norm

B-VG Art133 Abs4

GSpG 1989 §50 Abs4

VwGG §34 Abs1

Rechtssatz

Die Beantwortung der Frage, wie viel Zeit zum Befolgen eines behördlichen Befehls einzuräumen ist, um die für den

Fall des Nichtbefolgens dieses Befehls angedrohte und schließlich durchgeführte behördliche Maßnahme nicht als

unverhältnismäßig zu beurteilen, hängt von den Umständen des Einzelfalles, von der konkreten von den

einschreitenden Organen vorgefundenen Situation, ab.
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